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Information zur Neupflanzung von Bio-Streuobstbäumen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Baden Württemberg haben sich die Vorgaben in Bezug auf Neupflanzungen von konventionellen 
Streuobstbäumen auf Bio zertifizierten Streuobstflächen geändert. 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die aktuellen Regelungen informieren: 
 

1. Beantragung einer Einzelgenehmigung vor Pflanzung 
 
Gemäß der EU-Bio Verordnung dürfen auf Bio-Streuobstflächen nur Bio-Jungbäume gepflanzt werden. 
Über die Datenbank www.organicXseeds.de muss die Verfügbarkeit der Bio-Bäume abgefragt werden. 
Ergibt diese Abfrage, dass die gewünschte Art, Sorte und Form nicht ökologisch verfügbar ist, dürfen Sie 
konventionelle Bäume pflanzen (max. 50 Bäume pro Sorte, Jahr und Betrieb). Dafür muss eine 
Einzelgenehmigung beantragt werden. Erst mit Genehmigung dürfen Sie die konventionellen Bäume auf 
Ihren Bio-Flächen pflanzen. Das Beantragen einer Einzelgenehmigung fürs Pflanzen konventioneller 
Bäume ist über die Datenbank www.organicXseeds.de nach einer Registrierung und Anmeldung möglich.  
 

 
2. Erläuterung zur Datenbank organicXseeds 

In der Datenbank www.organicXseeds.de finden Sie direkt auf der Startseite einen FAQ-Bereich mit 
Anleitung zur Registrierung und Anmeldung, zur Suche nach Pflanzgut sowie zur Antragsstellung in der 
Datenbank.  
Bitte achten Sie darauf, dass Sie zur Überprüfung der Nichtverfügbarkeit von Bio-Bäumen, sowie zur 
Antragsstellung innerhalb der Art, die Sortengruppe („Erhaltungssorten, Kleinstmengen (<20 Bäume), 
Sorten gemischter Qualitäten, Halbstämme, Hochstämme“) wählen. 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Beantragung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Florian Laitenberger 
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